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K  l e i n e  A  n f  r a g e

der A b geordneten S iegesm und ( B Ü N DN I S  90/DI E  G R Ü N E N )

und

A  n t w  o r t

des Thüringer M inisterium s f ür S ozi ales,  F am ilie und G esundheit

S chlachtanlagen in Thüringen

Die K leine A nf rage 3 97 5 vom 28. Mai 2014 hat folgenden Wortlaut:

Um ein Gesamtbild über die Schlachtanlagen in Thüringen zu erhalten, wird um Beantwortung der folgen-
den Fragen gebeten.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche nach Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungspflichtigen Anlagen zum Schlachten von 
Tieren werden
a) derzeit in Thüringen betrieben?
b) sind genehmigt, aber noch nicht in Betrieb gegangen?
c) befinden sich derzeit im laufenden Genehmigungsverfahren und sind noch nicht beschieden?

Bitte zu den Fragen a, b und c jeweils mit angeben: Antragsteller/Investor/Betreiber der Anlage, Land-
kreis, Standort, Antragsdatum und Genehmigungsdatum (soweit vorhanden), Schlachttierart, Schlacht-
umfang (Tiere pro Tag, pro Woche und pro Jahr), Haltungsform (z. B. Anzahl der Arbeitsplätze)

2. Gibt es derzeit Planungen für weitere Neuansiedlungen von Schlachtbetrieben und welche langfristige 
Strategie existiert auf Seiten der Landesregierung für die Entwicklung von Schlachtstätten in Thüringen?

3. Aus welchen Ländern bzw. Regionen werden die Schlachttiere zu den jeweiligen Betrieben gebracht? 
Was ist der maximale Transportweg bzw. die maximale Transportdauer für die Tiere?

4. Bestehen auf Seiten der Landesregierung Strategien, die heutigen Transportstrecken zu reduzieren?

5. Wie viele und welche Verstöße gegen fleischhygienerechtliche und tierschutzrechtliche Bestimmungen 
gab es in den Schlachtbetrieben in den letzten drei Jahren? Welche Konsequenzen hatten diese für den 
jeweiligen Betreiber?

Das Thüringer M inisterium  f ür S ozi ales,  F am ilie und G esundheit hat die Kleine Anfrage namens der 
Lan desre gierung mit Schreiben vom 5. August 2014 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:
In Thüringen werden derzeit zehn nach BImSchG genehmigungsbedürftige Schlachtanlagen betrieben. Es 
gibt keine Anlage, die genehmigt, jedoch noch nicht in Betrieb ist. Des Weiteren befindet sich eine Anlage 
im Genehmigungsverfahren zur wesentlichen Änderung nach BImSchG (ist in der Gesamtzahl der betrie-
benen Anlagen jedoch enthalten).
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Das Landratsamt des Wartburgkreises prüft derzeit für die Anlage in Hörselberg-Hainich die Genehmigungs-
bedürftigkeit nach BImSchG.
Die weiteren Daten zu den Schlachtanlagen sind in der Anlage aufgelistet. Sie stellen den derzeitigen ak-
tuellen Anlagenbestand in Thüringen dar. Die Daten wurden mit Hilfe des Länderinformationssystems An-
lagen (LIS-A) und den zuständigen immissionsschutzrechtlichen Überwachungs- und Genehmigungsbe-
hörden ermittelt.
Ist das Datum der Inbetriebnahme lediglich mit "x" gekennzeichnet, war den Behörden das konkrete Da-
tum nicht bekannt.
Zur Anzahl der Arbeitsplätze in den Schlachtanlagen liegen der Landesregierung keine detaillierten Anga-
ben vor.

Zu 2.:
Den Immissionsschutzbehörden des Freistaates Thüringen liegen keine Informationen zu Planungen von 
Neuansiedlungen von Schlachtbetrieben vor.

Zu 3.:
Die Herkunft der Schlachttiere unterliegt keiner statistischen Erfassung. Um die Frage beantworten zu kön-
nen, wurden die Aufzeichnungen eines repräsentativen Monats in einem größeren Schlachthof mit überre-
gionalen Anlieferungsstrukturen ausgewertet. Daraus ergab sich Folgendes:
Schlachtrinder werden aus Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen zur Schlachtung nach Thü-
ringen verbracht. 
Schlachtschweine werden aus Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen an Schlachthöfe in Thüringen angeliefert.
Die maximalen Transportzeiten betrugen, soweit ermittelbar, bei Rindern bis zu sechs Stunden und bei 
Schweinen bis zu acht Stunden.

Zu 4.:
Die Landesregierung hat keine rechtliche Handhabe, auf die Wirtschaftsbeziehungen der Unternehmen in 
der angefragten Weise Einfluss auszuüben. Solange die nach der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates 
vom 22. Dezember 2004 über den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vor-
gängen und der nationalen Tierschutztransportverordnung (Verordnung zum Schutz von Tieren beim Trans-
port und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates) vorgegebenen Bedingungen ein-
schließlich der Transportzeiten eingehalten werden, gibt es keine Möglichkeit des Eingreifens.

Zu 5.:
Im Dokumentationssystem der Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter wurden im genannten Zeit-
raum im Rahmen fleischhygienerechtlicher Kontrollen 32 Verstöße erfasst. Davon betraf der überwiegen-
de Anteil Zuwiderhandlungen gegen die Betriebshygiene.
Durch Beratungen, Belehrungen und folgende Nachkontrollen konnten 25 Sachverhalte behoben werden. 
In einem Schlachtbetrieb erließ die zuständige Behörde wegen der festgestellten Hygienemängel eine 
Schließungs anordnung bis zur Abstellung derselben. Die Abstellung baulicher Mängel musste in einem 
Betrieb per Ordnungsverfügung angeordnet werden. In einem Fall mangelhafter betrieblicher Schlachttier-
kontrolle wurde ebenfalls eine Ordnungsverfügung erlassen. Ein weiterer Betrieb erhielt eine Verwarnung 
wegen einer Lieferung von Warmfleisch an einen Kunden, der keine entsprechende Genehmigung besaß. 
Einem Betrieb, der Därme verarbeitete und in den Verkehr brachte, ohne dafür zugelassen zu sein, wurde 
dies behördlich untersagt und die Pflichtverletzung mit einem Bußgeld geahndet. Das Inverkehrbringen von 
Fleisch von Schlachttieren, welche weder zur Schlachttier- noch zur Fleischuntersuchung vorgestellt wor-
den waren, wurde in einem Fall festgestellt und zur Strafanzeige gebracht.

Im Zeitraum der letzten drei Jahre wurden 57 Verstöße gegen die Tierschutztransportverordnung erfasst. 
Die behördlichen Maßnahmen richteten sich dabei sowohl an die verantwortlichen Landwirtschaftsbetriebe 
als auch an die Viehtransporteure.
Der Transport von nicht transportfähigen Tieren hatte 54 Bußgeldverfahren und zwei Strafanzeigen zur Fol-
ge. Sieben Fälle wurden an die für den Landwirtschaftsbetrieb oder den Transporteur zuständige Behörde 
in anderen Ländern abgegeben.
Sonstige Verstöße gegen die Tierschutztransportverordnung, z. B. technische Mängel am Fahrzeug oder 
fehlende Papiere, wurden mit Verwarnungen geahndet.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0001:DE:NOT
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Im genannten Zeitraum wurde ein Verstoß gegen die Tierschutz-Schlachtverordnung erfasst. Es handelte 
sich um das nicht sofortige Schlachten eines verletzten Tieres. Es wurde eine behördliche Tötungsanord-
nung erlassen.

Taubert
Ministerin

Anlage*) 

*) Hinweis:
 Auf den Abdruck der Anlage wurde verzichtet. Ein Exemplar mit Anlage erhielten jeweils die Fraktionen und die Land-

tagsbibliothek. Des Weiteren kann sie im Abgeordneteninformationssystem unter der oben genannten Drucksachen-
nummer sowie im Internet unter der Adresse: www.parldok.thueringen.de eingesehen werden.








